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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ein allgemeines Anliegen an die Sozialversicherungen formulierte Philippe Nantermod
(fdp, VS) im September 2018 mit seiner Motion «Rechtssicherheit stärken und
Vertragsumdeutungen vermeiden». Er störte sich daran, dass Dienstleisterinnen und
Dienstleister, die über Plattformen Verträge abschliessen, also zum Beispiel Uber-
Fahrerinnen und -Fahrer, zu wenig stark vor Umklassierungen ihrer Erwerbstätigkeit
geschützt seien. So sei es für die Sozialversicherungen relevant, ob Personen von den
Ausgleichskassen als selbständig oder unselbständig erwerbstätig eingestuft werden,
weil selbständig Erwerbende beispielsweise nicht obligatorisch bei der beruflichen
Vorsorge oder der ALV versichert sind und sich ihre AHV/IV/EO-Beiträge anders
berechnen als bei Unselbständigen. Durch Sozialleistungen der Unternehmen, wie
Weiterbildungsangebote oder Versicherungen gegen bestimmte soziale Risiken, könne
es zu einer Umklassierung zu einer unselbständigen Tätigkeit kommen, betonte
Nantermod. Neu soll deshalb der Wille der Parteien bei der Wahl der Vertragsart, zum
Beispiel des Arbeitsvertrags oder des Auftragsverhältnisses, für ihre Rechtsverhältnisse
gestärkt und Umklassierungen dadurch verhindert werden. Der Bundesrat habe die
Problematik aufgrund der Postulate Derder (fdp, VD; Po. 15.3854) und Reynard (sp, VS;
Po. 17.3222) zwar erkannt und sei im Rahmen des Postulats der FDP.Liberalen-Fraktion
(Po. 17.4087) dabei, Abklärungen vorzunehmen, es bedürfe jedoch kurzfristiger
Lösungen, betonte Nantermod. Genau diese Abklärungen wollte der Bundesrat jedoch
abwarten und empfahl daher die Motion zur Ablehnung. Diesem Antrag folgte der
Nationalrat jedoch nicht und stimmte der Motion in der Herbstsession 2020 mit 121 zu
69 Stimmen zu. Abgelehnt wurde der Vorstoss von den geschlossen stimmenden SP-
und Grünen-Fraktionen sowie von einem Mitglied der Mitte-Fraktion. 1

MOTION
DATUM: 15.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Einen besseren Schutz von Schweizer Forschenden durch die
Arbeitslosenversicherung (ALV) forderte Mathias Reynard (sp, VS) in einem Postulat. So
müssten gemäss einem Bericht des SNF 11.4 Prozent der Forschenden nach dem Ende
verschiedener Förderprogramme (Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility, Advanced
Postdoc.Mobility) und ihrer Rückkehr in die Schweiz von der Arbeitslosenversicherung
Gebrauch machen. Da sie von der ALV als Personen in Ausbildung oder als
Selbstständige behandelt würden, erhielten sie entweder lange Wartezeiten oder seien
nicht zum Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung berechtigt. Die Mitarbeit
an einem Forschungsprojekt könne aber nicht mit der Situation einer selbständig
erwerbstätigen Person gleichgestellt werden, da dadurch keine finanzielle
Unabhängigkeit erreicht werden könne, erklärte der Postulant. Schliesslich verfügten
die Forschenden mit Stipendium nicht über die Möglichkeit, freiwillig in die
Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. 
In seiner Stellungnahme präzisierte der Bundesrat die Rechtslage: Die entsprechenden
Forschenden seien während ihres Stipendiums beitragsbefreit und könnten nach einer
120-tägigen Wartezeit 90 Taggelder beziehen. Eine Lockerung dieser Regelung lehnte
der Bundesrat ab, um keine Ungleichbehandlung gegenüber Masterabsolventinnen,
Masterabsolventen, Doktorandinnen und Doktoranden zu schaffen. 
Mit 132 zu 53 entschied sich in der Frühjahrssession 2019 auch der Nationalrat gegen
das Postulat. 2

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
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1) AB NR, 2020, S. 1521 f.
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